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EINLEITUNG  

Die jährlich abzugebenden Meldungen sind Grundlage und Gegenstand der Überprüfung bei den durchzu-

führenden CWÜ- Inspektionen. 

Nachdem es 2007 zu einer Änderung der Auswahlkriterien für BOC-Inspektionen kam, hat sich die Anzahl 

der in Deutschland durchgeführten Inspektionen drastisch erhöht (2006: insgesamt 5 Inspektionen (keine 

BOC); 2007 insgesamt 8 Inspektionen (2 BOC); 2008: insgesamt 14 Inspektionen (7 BOC)). Eine weitere 

Steigerung der Inspektionsanzahl pro Jahr kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird die 

Korrektheit der Meldedaten immer wichtiger. Zudem führen fehlerhafte Meldedaten bei Inspektionen zu ei-

nem höheren Klärungsbedarf, was eine zusätzliche Belastung und eine zeitliche Verzögerung der Inspektion 

zur Folge haben kann. Weltweit ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Inspektionen bei Firmen 

stattfanden, die auf der Grundlage falscher Meldungen ausgewählt wurden und gar nicht inspektionspflichtig 

waren. Dies gilt es in Deutschland auch weiterhin zu vermeiden. 

Aus diesem Grund möchte das BAFA zur Unterstützung der relevanten Firmen dieses Merkblatt übergeben, 

das bekannte Meldefehler zusammenfasst und so helfen soll, diese zu vermeiden. 

MELDEFEHLER : ALLGEMEIN (L ISTENCHEMIKALIEN UND BOC) 

Verspätete Abgabe der Meldung  

·  Jahresvorausmeldung: Abgabetermin an das BAFA: 15.09. eines 

Kalenderjahres (nur Liste 2- und Liste 3-Chemikalien) 

·  Jahresabschlussmeldung: Abgabetermin an das BAFA: 01.02. des 

folgenden Kalenderjahres! 

·  Neumeldung/ Änderungsmeldung über erstmalige Aufnahme einer meldepflichtigen Tätigkeit im 

laufenden Kalenderjahr bzw. Korrektur der zuletzt abgegebenen Jahresvorausmeldung: Abgabe-

termin an das BAFA: 20 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit/ Eintritt der Änderung (nur L2 und L3). 

Betrieb: 

·  Als Betrieb bezeichnet man einen 

weitgehend eigenständigen Bereich mit 

meist eigenem Betriebsleiter, in dem sich 

eine oder mehrere industrielle Anlagen mit 

zugehörigen Infrastruktureinrichtungen 

befinden. Infrastrukturelemente, die darauf 

hinweisen können, dass es sich nach CWÜ- 

Definition um einen eigenständigen Betrieb 

handelt, sind z. B. kleine Verwaltungsabtei-

lungen, Lager-/ Abwicklungsbereiche für 

Rohstoffe und Erzeugnisse,  Abwasser-/ Abfallbehandlungs-/-entsorgungsbereiche, Kontroll-/ ana-

lytische Labore oder Erste-Hilfe-Stationen, die speziell für den einen Betrieb zuständig sind.  
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MELDEFEHLER : L ISTENCHEMIKALIEN (L ISTE 2 UND L ISTE 3- CHEMIKALIEN ) 

Umgang mit Liste 2-Abfällen: 

·  Abgabe von Abfall zur 

Entsorgung an andere Firma 

im Inland: keine Meldung!  

·  Abgabe von Abfall zur 

Entsorgung ins Ausland: als 

Export  melden! 

·  Verbrennung von Abfall in 

eigener Verbrennungsanlage: 

als Verbrauch melden! 

·  Chemische Neutralisation 

von Abfall: als Verbrauch 

melden! 

Weitere: 

·  Bitte achten Sie darauf, dass 

produzierte Liste 2-Chemi-

kalien, die beispielweise als 

Katalysator oder Spülmittel/  

Lösemittel im Kreislauf 

eingesetzt werden, nicht 

doppelt bzw. gar nicht 

gemeldet werden. 

 

·  Produktgruppen auf dem Werksbogen beziehen sich auf die hauptsächlichen Tätigkeiten des 

Werkes; Produktgruppen auf dem Betriebsbogen beziehen sich nur  auf den gemeldeten Betrieb, 

Produktgruppen auf dem L2-Chemikalienbogen beziehen sich nur auf die gemeldeten Chemikalie! 

MELDEFEHLER : BESTIMMTE ORGANISCHE CHEMIKALIEN (BOC) 

Meldung von relevanten Chemikalien: 

·  Polymere/ Oligomere bitte nicht melden! 

·  Mischungen/Lösungen bitte nicht melden! 

Produktion von BOC: 

·  Produktion bezieht sich ausschließlich auf die Herstellung einer Chemikalie durch chemische Syn-

these. Rein physikalische Prozesse wie z.B. Formulierung, Herstellen einer Dispersionen  oder Mi-

schen wird im Sinne des CWÜ nicht als Produktion sondern als Verarbeitung angesehen und ist 

nur für Liste 2-Chemikalien meldepflichtig. 
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Produktgruppen: 

·  Produktgruppen sollen eine allgemeine Vorstellung über die Art des Werkes geben: bitte nur die 

Produktgruppen angeben, die sich auf die Hauptprodukte des Werkes beziehen! 

·  Warenbezogene Produktgruppen wie z.B. Kosmetika (553), Pharmazeutika (541, 542), Insektizide 

(591) sind nur dann anzugeben, wenn diese Produkte tatsächlich als solche produziert werden. Die 

alleinige Herstellung von Wirkstoffen oder anderen Bestandteilen ist mit den chemikalienbezoge-

nen Produktgruppen (511-524) anzugeben. 

·  Bei Produktionsumstellung bitte darauf achten, die Produktgruppen in der nächsten Meldung ent-

sprechend anzupassen! 

Produktionsmenge: 

·  Bei der Berechnung der Produktionsmengenbereiche des Werks werden nur die Endprodukte und 

keine Zwischenprodukte eines Betriebes berücksichtigt! Diese Endprodukte sind auch dann zu be-

rücksichtigen, wenn sie in einem weiteren Betrieb umgesetzt werden. 

MELDEFEHLER : IMPORT /EXPORT 

Rücksendungen: 

·  Rücknahme nach Deutschland bitte als Import  melden! 

·  Rückgabe ins Ausland bitte als Export  melden! 

Im- und Export innerhalb der EU:   

·  Lieferungen sind auch innerhalb der EU meldepflichtig, da das CWÜ nur Vertragsstaaten kennt. 

Welche an der Warenzustellung beteiligten Länder sind zu melden?:  

·  Bei Export ist als Bestimmungsland das Land anzugeben, in das die Ware tatsächlich geliefert 

wird. Vertriebszentralen in “Drittländern“, die z.B.  mit der Logistik oder Abrechnung betraut sind, 

sind nicht relevant. Analog ist bei Import als Herkunftsland das Land anzugeben, aus dem die Ware 

tatsächlich geliefert wird. Entscheidend ist der tatsächliche Weg der Ware, nicht der “Papierweg“.  

·  Der Transit der Ware durch 

Deutschland ist nicht zu 

melden. Erst wenn die 

Ware tatsächlich in 

Deutschland ankommt und 

hier verbleibt oder anderen 

als mit der Beförderung 

zusammenhängenden 

Rechtsgeschäften oder 

Aufenthalten unterworfen 

wird (z. B. Eigentümerwechsel), ist diese als Import meldepflichtig. 
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Wer muss melden:  

·  Im- und Export muss derjenige melden, der die kaufmännische Abwicklung macht (ansonsten Ge-

fahr der Doppelmeldung), sofern die Ware tatsächlich in Deutschland ankommt und verbleibt bzw. 

von Deutschland aus versandt wird.   

 

 

·  Werden Chemikalien in einem Land eingekauft und in ein anderes Land weiterverkauft, ohne dass 

sie nach Deutschland gelangen, ist dieser Handel nicht meldepflichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

Zusätzliche Informationen zum CWÜ (z.B. Rechtsgrundlagen des CWÜ) sowie weitere Dokumente, Leitfä-

den und Merkblätter stehen auf der BAFA- Homepage zur Verfügung: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/cwue/index.html 

Die Beschlüsse der OVCW sind über www.opcw.org abrufbar. 

Zur Klärung von offenen Fragen zum CWÜ und speziell zur Meldung und diesbezüglichen Definitionen 

steht Ihnen das BAFA gern auch telefonisch oder schriftlich zur Verfügung. Für Anregungen und Kritik zu 

diesem Thema wären wir Ihnen ebenfalls sehr dankbar, da wir Sie mit diesem Merkblatt unterstützen wollen. 


